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Grundsatzerklärung
Die Westlake Corporation (Westlake) hat sich dem Ziel verpflichtet, ihren 

Kunden hochwertige und preiswerte Petrochemikalien, Kunststoffe, 

Spezialchemikalien und Bauprodukte zu liefern. Deshalb unterziehen wir 

uns jährlich einem sozialen Audit. Wir wollen damit unsere Ergebnisse 

überprüfen und ständig verbessern. Diese Richtlinie soll Leitlinien für die 

Beschaffungspraktiken von Westlake bereitstellen, die eine nachhaltige 

Beschaffung unterstützen. Diese Richtlinie wird unternehmensweit 

kommuniziert und auf unserer Website veröffentlicht. Sie wird regelmäßig 

überprüft, um ihre Relevanz zu beurteilen, die Einhaltung der Vorschriften zu 

überwachen und ständig Verbesserungen voranzutreiben.

Zweck
In diesem Dokument verpflichten wir uns zu einer nachhaltigen 

Beschaffungsagenda und konzentrieren uns auf fünf Hauptbereiche: Umwelt, 

Menschen- und Arbeitsrechte, Geschäftsethik, Gesundheit und Sicherheit 

sowie Qualitätskontrolle.
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Anwendungsbereich
Dieses Dokument ist in  

Verbindung mit dem  

Verhaltenskodex für Lieferanten  

und allen anwendbaren Lieferanten- 

oder anderen relevanten Verträgen 

zu lesen. Verweise auf ‚Lieferanten‘ 

umfassen direkte oder indirekte 

Lieferanten von Waren oder 

Dienstleistungen an Westlake.  

Verweise auf ‚Mitarbeiter von 

Lieferanten‘ umfassen direkte 

Mitarbeiter und Auftragnehmer  

des Lieferanten.

Rollen und 
Zuständigkeiten

Die Geschäftsführung von Westlake 

hat diese Richtlinie für Westlake 

eingeführt. Sie wird jährlich überprüft. 

Westlake stellt die Einhaltung dieser 

Richtlinien durch ein Programm von 

Lieferantenaudits sicher, welche die 

Bestimmungen dieser Richtlinien als 

Leistungsindikatoren nutzen. Westlake 

muss verschiedenen Behörden über 

eine Reihe von Themen Bericht 

erstatten, und wir erwarten von unseren 

Lieferanten, dass sie Westlake mit 

ausreichenden und rechtzeitigen Daten 

unterstützen, um diese Berichte zu 

ermöglichen.

https://www.westlake.com/sites/default/files/WLK-Supplier-Code-of-Conduct-2024-German-Linked_0.pdf


Unsere Kerngrundsätze

1. Umwelt
Westlake ist sich bewusst, dass Kohlenstoffemissionen 
und Wasserverbrauch verringert werden müssen. In 
einem ressourcenintensiven Industriezweig wie der 
chemischen Industrie haben wir uns die folgenden 
politischen Ziele gesetzt:

1.1	 Klimaziele

•	 Unsere Auswahl- und Bewertungskriterien für 
Lieferanten umfassen eine Prüfung darauf, ob 
bei ihnen Engagement und Bemühungen für den 
Klimaschutz vorliegen. Wir bemühen uns, solchen 
Unternehmen den Vorzug zu geben.

1.2	 Energieverbrauch

•	 Wir erwarten, dass unsere Lieferanten alle 
wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen ergreifen, 
um den Energieverbrauch zu minimieren und 
Energie soweit möglich aus erneuerbaren oder 
kohlenstoffarmen bzw. -freien und nachhaltigen 
Quellen zu beziehen. Dies sind etwa Solar- und 
Windenergie und andere Formen grüner Energie.

1.3	 Rohmaterial

•	 Wir erwarten, dass unsere Lieferanten sicherstellen, 
dass alle Rohstoffe, die sie an Westlake liefern, 
international vereinbarten, verantwortungsvollen 
Beschaffungskriterien entsprechend beschafft 
wurden. Insbesondere müssen alle Mineralien aus 
den im Dodd-Frank-Gesetz genannten Gebieten 
der RMAP (Responsible Minerals Assurance 
Process) Conformant Smelter List oder einem 
entsprechenden Programm der Branche genügen. 

•	 Westlake hält die im Dodd-Frank-Gesetz 
vorgeschriebenen Sorgfaltspflichten ein und stellt 
sicher, dass alle erforderlichen Angaben gegenüber 
der US-Regierung gemacht werden.

1.4	 Kreislaufwirtschaft 

•	 Das Bekenntnis zu den Grundsätzen einer 
Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil unseres 
gemeinsamen Übergangs zu einer nachhaltigeren 
Welt. Diese Grundsätze machen es notwendig, 
neue Wege für die Gestaltung, Verwendung und 
Wiederverwendung von Produkten zu finden, um eine 
möglichst abfallfreie Produktion zu schaffen.

•	 Bei der Lieferantenauswahl bevorzugen wir solche 
Unternehmen, die sich für die Einführung von 
Kreislaufwirtschaftskonzepten einsetzen.

https://www.sec.gov/opa/Article/2012-2012-163htm---related-materials.html


1.5	 Wasserverbrauch

•	 Wir bevorzugen solche Lieferanten, die sich 
für eine Verringerung ihres Wasserverbrauchs 
einsetzen und bemühen uns daneben auch 
darum, den Wasserverbrauch von Westlake 
zu verringern, wenn dies praktisch und 
wirtschaftlich sinnvoll ist.

1.6	 Gefährliche Abfälle 

•	 Als Chemie- und Produktionsunternehmen 
verlangen wir, dass unsere Lieferanten 
Verfahren für den Umgang mit gefährlichen 
Abfällen umsetzen, die alle geltenden Gesetze 
sowie die nationalen oder internationalen 
Rahmenbedingungen für den sicheren Umgang 
mit Chemikalien und ihren Nebenprodukten 
erfüllen oder übertreffen. So soll das Risiko von 
Unfällen minimiert und die Reinigung nach 
Unfällen sicher gestaltet werden.

2. Menschenrechte und  
     Arbeitsrechte  
Westlake respektiert seine Mitarbeiter, 
Auftragnehmer und Partner. Diese werden 
allen einschlägigen Gesetzen und Richtlinien 
entsprechend behandelt. Wir erwarten, dass 
unsere Lieferanten gleichermaßen die geltenden 
Gesetze die Behandlung und Arbeitsbedingungen 
ihrer Mitarbeiter betreffend einhalten und den 
Schutz der international erklärten Menschenrechte 
unterstützen. Diese umfassen: 

2.1	 Verbot von Kinderarbeit in der gesamten 
Lieferkette

2.2	 Verbot aller Formen von Zwangsarbeit, 
erzwungener Arbeit, Schuldknechtschaft, 
Gefängnisarbeit, Arbeitsverpflichtung 
oder Menschenhandel und Ergreifung 
angemessener Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass solche Verfahren in 
ihren Betrieben oder Lieferketten nicht 
vorkommen

2.3	 Verbot der Ausbeutung und des Missbrauchs 
von Wanderarbeitnehmern und anderen 
Arbeitnehmern 

2.4	 Unterstützung von Vielfalt, 
Gleichberechtigung und Eingliederung durch 
ein Verbot aller Formen von Diskriminierung, 
Belästigung, Missbrauch, Mobbing oder 
Vernachlässigung aufgrund von Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Nationalität, 
Religion, sozialer Herkunft, sexueller 
Orientierung, Behinderung, Identität, 
Familienstand, politischer Zugehörigkeit 
oder Gewerkschaftszugehörigkeit 
sowie durch die Einrichtung sinnvoller 
Beschwerdemechanismen, über die 
Mitarbeiter vertrauliche Beschwerden 
über Belästigung, Missbrauch oder 
Diskriminierung vorbringen können. 
Abhilfemaßnahmen in Reaktion auf solche 
Beschwerden sind umgehend zu ergreifen.

2.5	 Bieten fairer Arbeitsbedingungen und 
Arbeitszeiten, die die geltenden gesetzlichen 
Höchstgrenzen nicht überschreiten dürfen

2.6	 Erfüllung oder Übertreffen der anwendbaren 
gesetzlichen Anforderungen zu 
Arbeitsrechten in Arbeitsverträgen mit 
Angestellten oder bei der Einstellung von 
Arbeitnehmern

2.7	 Einhaltung der geltenden Gesetze zum 
Mindestlohn. Einbehaltungen von Löhnen 
und Gehältern von Arbeitnehmern sind nur 
zulässig, wenn das Gesetz dies vorsieht.

2.8	 Wahrung der Vereinigungsfreiheit der 
Arbeitnehmer und des Rechts, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren und 
an Tarifverhandlungen zu beteiligen, 
oder, sofern es diese Rechte nicht gibt 
sind, Einrichtung von Beschwerde- oder 
Streitbeilegungsmechanismen.

2.9	 Positive Zusammenarbeit mit den 
Gemeinschaften und Interessengruppen  
vor Ort



3. Wirtschaftsethik
Lieferanten müssen ihre Geschäfte den örtlichen, 
nationalen und internationalen Gesetzen entsprechend 
führen und sicherstellen, dass ihr Handeln einen hohen 
Standort von Ethik und Anstand erfüllt. 

3.1	 Bestechung und Korruption 

•	 Lieferanten und in deren Namen handelnde 
Vertreter müssen alle Arten von korruptem 
Verhalten vermeiden, einschließlich Bestechung 
(definiert als das Geben oder Annehmen von 
Geld oder Geldwerten als Gegenleistung für die 
Erlangung oder Beibehaltung eines geschäftlichen 
Vorteils), Geldwäsche oder Insiderhandel.

•	 In diesem Zusammenhang erwarten wir von den 
Lieferanten, dass sie sich die Bestimmungen des US 
Foreign Corrupt Practices Act 1977, des UK Antibribery 
Act und anderer ähnlicher Gesetze und Vorschriften 
zur Bekämpfung von Bestechung in allen Ländern, in 
denen Westlake Geschäfte tätigt, erfüllen. 

3.2	 Sanktionen

•	 Lieferanten und in deren Namen handelnde 
Vertreter dürfen weder absichtlich noch 
versehentlich gegen internationale Sanktionen, 
Handelsembargos oder Exportkontrollen 
verstoßen, die von den Vereinigten Staaten von 
Amerika, dem Land, in dem wir unsere Produkte 
herstellen, und dem Land des Lieferanten 
verhängt wurden. Es kann verlangt werden, dass 
die Lieferanten die Einhaltung von Sanktionen 
bescheinigen und Westlake in Bezug auf diese 
Einhaltung schadlos halten. 

3.3	 Wettbewerbs- und Kartellrecht 

•	 Die Lieferanten und ihre Vertreter dürfen sich nicht 
an Aktivitäten beteiligen, die gegen geltendes 
Wettbewerbs- oder Kartellrecht verstoßen könnten. 

3.4	 Geschenke und Bewirtung 

•	 Lieferanten oder ihre Vertreter dürfen Westlake-
Mitarbeitern, -Angehörigen oder -Auftragnehmern 
keine Geschenke oder Sachleistungen anbieten 
oder machen, sofern der Wert des Geschenks oder 
der Leistung einen angemessenen oder geeigneten 
Rahmen nicht überschreitet. Allgemein sollten 
Geschenke einen Wert von 50 US-Dollar oder den 
Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung nicht 
überschreiten. Sie müssen die Richtlinien von Westlake 
für Geschenke und Bewirtung einhalten. 

3.5	 Interessenskonflikte
•	 Lieferanten oder ihre Vertreter dürfen sich nicht 

auf ein Verhalten einlassen, das bei angemessener 
Betrachtung so ausgelegt werden könnte, dass 
ein geschäftlicher Interessenkonflikt mit Westlake 
entsteht.

3.6	 Wirtschaftliche Integrität und faire Verfahren
•	 Die Lieferanten müssen jederzeit mit finanzieller 

und kommerzieller Integrität handeln, alle 
fälligen Steuern und sonstigen gesetzlich 
vorgeschriebenen Abzüge entrichten und 
sicherstellen, dass ihre Bücher auf dem neuesten 
Stand sind und ordnungsgemäß geprüft werden.

3.7	 Keine Vergabe von Unteraufträgen ohne 
Einwilligung  

•	 Sofern nicht anderweitig schriftlich durch einen 
Direktor von Westlake genehmigt, ist es den 
Lieferanten nicht gestattet, die Bereitstellung von 
Waren oder Dienstleistungen, die sie an Westlake 
liefern, an Untervertragsnehmer zu vergeben. 
Wenn die Vergabe von Unteraufträgen zulässig ist, 
kann Westlake verlangen, dass die Beziehung zu 
den Untervertragsnehmern vollständig offengelegt 
wird, einschließlich der Bedingungen, zu denen 
solche Vereinbarungen getroffen wurden.

3.8	 Schutz des geistigen Eigentums und 
Datensicherheit  

•	 Die Lieferanten müssen sicherstellen, dass alle 
vertraulichen Geschäftsdaten, die sie erhalten und die 
sich auf Westlake beziehen, sicher aufbewahrt werden 
und nur für zulässige Zwecke im Zusammenhang mit 
ihrer Arbeit für Westlake verwendet werden. Diese 
Daten sind auf Verlangen von Westlake unverzüglich 
zu vernichten.

•	 Alles geistige Eigentum, das Westlake an einen 
Lieferanten weitergibt, bleibt Eigentum 
von Westlake. Es wird kein Recht zur 
Nutzung oder Lizenzierung dieses 
geistigen Eigentums durch einen 
Lieferanten eingeräumt, sofern 
nicht ein Direktor von 
Westlake im Voraus 
eine abweichende 
Vereinbarung 
getroffen hat.

 



4. Gesundheit und Sicherheit  
Westlake legt viel Wert auf die Gesundheit und Sicherheit 
aller seiner Mitarbeiter, Auftragnehmer und Lieferanten. 
Daher verlangen wir, dass unsere Lieferanten sichere und 
gesunde Arbeitsumgebungen für ihre Mitarbeiter und 
Auftragnehmer bereitstellen und erhalten. Dies umfasst 
unter anderem:

4.1	 Sicheres Arbeitsumfeld 
•	 Lieferanten müssen eine sichere und gesunde 

Arbeitsumgebung schaffen, die das Ziel verfolgt, ohne 
Zwischenfälle und Verletzungen zu arbeiten. Dies sollte 
die Bereitstellung und Wartung geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung und sicherer Arbeitssysteme umfassen.

4.2	 Notfallsysteme
•	 Lieferanten müssen sicherstellen, dass ein effektives 

Notfallmanagement vorliegt, um bei Zwischenfällen 
angemessen reagieren zu können.

4.3	 Unterbringung und Lebenshaltung
•	 Bei Bedarf müssen Lieferanten sichere und saubere 

Unterkünfte, Lebensmittel, Wasser und sichere 
Aufbewahrungsmöglichkeiten für persönliche 
Gegenstände der Mitarbeiter oder Auftragnehmer 
bereitstellen, während diese in den Räumlichkeiten des 
Lieferanten arbeiten.

4.4	 Schulung
•	 Lieferanten müssen sicherstellen, dass Mitarbeiter und 

Auftragnehmer regelmäßig und angemessen in einer 
für sie verständlichen Sprache über Gesundheits- und 
Sicherheitsfragen informiert werden. Dies umfasst 
geeignete Literatur und fortlaufende Schulungen.

5. Qualitätskontrolle und  
     Lieferantenauswahl
5.1	 Qualitativ hochwertige Produkte
•	 Unsere höchste Ambition ist und bleibt die 

Bereitstellung von hochwertigen Petrochemikalien, 
Kunststoffen und Bauprodukten. So liegt unser erster 
Fokus bei der Beschaffung auf der Qualität, Sicherheit 
und Wirksamkeit der an uns gelieferten Produkte und 
Dienstleistungen.  

•	 Westlake akzeptiert nur Produkte oder Leistungen von 
Lieferanten, die den hohen Standards genügen, welche 
unsere Werte verlangen, die in diesem Dokument, dem 
Verhaltenskodex für Lieferanten und allen geltenden 
Verträgen niedergelegt sind. Wir überwachen und 
bewerten die Leistung unserer Lieferanten im Rahmen 
unseres Risikomanagementprogramms und behalten 
uns das Recht vor, Produkte oder Dienstleistungen 
abzulehnen, welche die Standards, die wir verlangen, 
nicht erfüllen, und/oder Lieferantenverträge zu 
kündigen, wenn dies notwendig und angemessen ist.
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